
 

 

 

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wurde den be-

troffenen Teilnehmern zugestellt.  

 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Mehring (Blattenberg),  
Az.: 71089-HA.2.3 
 

1. Änderungsbeschluss 

 

I. Anordnung 

1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurbereinigungsgebietes 

(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)) 

Hiermit wird das durch Flurbereinigungsbeschluss vom 16.11.2018 festgestellte Flurberei-

nigungsgebiet des Vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Mehring (Blattenberg), 

Landkreis Trier-Saarburg, wie folgt geändert: 

 

Vom Flurbereinigungsgebiet werden folgende Flurstücke ausgeschlossen: 

Gemarkung Flur Flurstücke Nr. 

Mehring 3 262/1, 262/2, 263, 264, 275, 276, 277/1, 

277/2, 408/2 und 411/5 

 

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 

Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der unter Nr. 1 angegebenen Änderungen 

festgestellt. 

 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 2) nach § 80 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 

686), zuletzt geändert durch Artikel 181 vom 19.06.2020 I 1328, wird angeordnet mit der 

Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben. 

 

Begründung 

 

1. Sachverhalt: 

 

Das Gebiet wurde mit Beschluss vom 16.11.2018 abgegrenzt. Bei der weiteren Verfah-

rensbearbeitung ergab sich ein Grund für eine Änderung des Verfahrensgebietes. 

 



Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit ca. 52,9 ha Verfahrensfläche erfährt durch die 

Änderungen eine geringfügige Verkleinerung um etwa 0,7 ha.  

 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Mosel als zuständige Flurbereinigungsbehörde 

erlassen. 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG in Verbindung mit § 86 Abs. 1 

Nr. 1 FlurbG. 

Die formellen Voraussetzungen für den Änderungsbeschluss sind damit gegeben. 

2.2 Materielle Gründe 

Die unter Nr. I 1. aufgeführten Flurstücke sind auszuschließen, da diese in absehbarer Zeit 

als Bauland umgelegt werden sollen. 

Insgesamt handelt es sich um eine geringfügige Änderung des Flurbereinigungsgebietes. 

Die Voraussetzungen des § 8 Abs.1 FlurbG sind damit erfüllt.  

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden Interesse der Betei-

ligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass die Weiterführung des Vereinfachten 

Flurbereinigungsverfahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten betriebswirt-

schaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Dem gegenüber könnte durch die aufschie-

bende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfahrensverzögerung eintre-

ten, mit der Folge, dass die neuen Flurstücke erst ein oder zwei Jahre später als vorgese-

hen bewirtschaftet werden können. 

Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-

besserung der Agrarstruktur und die damit investierten öffentlichen Mittel tragen ganz er-

heblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhaltung 

eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick auf den ra-

schen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es erforderlich, dass die mit der 

Vereinfachten Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden. 

Die Voraussetzungen für die Anordnungen der sofortigen Vollziehung liegen damit vor (§ 

80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). 

 

Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. 

Die Rechtsmittelfristen richten sich nach dem Datum der Zustellung.  

 

Hinweis: 

Informationspflicht zur Datenschutz-Grundverordnung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e und 
Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i.V.m § 3 Landesdaten-
schutzgesetz (LDSG) zur Wahrnehmung der Aufgaben des Dienstleistungszentrums 
Ländlicher Raum (DLR), die im öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgen, erforderlich. Hinsichtlich der Informationspflichten nach Art. 13 und 14 



DS-GVO sowie der Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DS-GVO weisen wir auf die Daten-
schutzerklärung auf unserer Homepage www.dlr.rlp.de unter Datenschutz hin. 

 

Im Auftrag 

 

gez. Torben Alles 

http://www.dlr.rlp.de/

